
Auszahlung des Heizkostenzuschusses II 

 

Auszahlung des Heizkostenzuschusses II: 

Auszahlung Ende Januar 2023/Anfang Februar 2023 durch das Land Nordrhein-Westfalen an 
Empfänger von Wohngeld (der genaue Zeitpunkt wird gesondert mitgeteilt) 

 

Gewährung eines Heizkostenzuschusses II an: 

A) Wohngeldberechtigte Haushalte gestaffelt nach der Haushaltsgröße: 
 für ein berücksichtigtes Haushaltsmitglied 415 Euro 
 für zwei berücksichtigte Haushaltsmitglieder 540 Euro 
 für jedes weitere berücksichtigte Haushaltsmitglied 100 Euro 

 

B) Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem BAföG und von 
Ausbildungs- und Berufsausbildungsbeihilfen:  
HKZ in Höhe von 350 Euro 

 

Voraussetzungen:  

Wohngeldbezug in mindestens einem Monat im Zeitraum 1. September 2022 bis zum 31. 
Dezember 2022 

 


